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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

In der Sommersession beugte sich der Ständerat über den bundesrätlichen Entwurf
zum Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von
Behördenaufgaben (EMBAG). Die WBK-SR hatte es einstimmig zur Annahme empfohlen,
wie Kommissionssprecher Benedikt Würth (mitte, SG) berichtete. Obwohl die Schweiz
ein «Hightech-Land» sei, schneide sie im internationalen Vergleich hinsichtlich
digitaler Verwaltung äusserst schlecht ab. Aus diesem Grund sei die «Digitale
Verwaltung Schweiz» (DVS), eine gemeinsame Organisation zwischen Bund und
Kantonen, ins Leben gerufen worden. Damit der Bund hier als Partner fungieren könne,
brauche es Rechtsgrundlagen, die mit dem EMBAG geschaffen werden sollen. In den
bisherigen Diskussionen habe sich herausgestellt, dass bisher zu stark in Sektoren
gedacht und zu wenig auf Kooperation gebaut worden sei. Mit dem vorliegenden
«Querschnittsgesetz» solle dies geändert werden, so Würth. Die WBK-SR habe an der
bundesrätlichen Vorlage leichte Anpassungen vorgenommen. So soll dafür gesorgt
werden, dass Menschen ohne digitale Kompetenzen von Behördeninteraktionen nicht
ausgeschlossen würden. Darüber hinaus will die Kommission, dass Kantone
Vereinbarungen zwischen Bund und Gemeinden zustimmen müssen. Um die Motionen
Guggisberg (svp, BE; Mo 21.4490) und Würth (mitte, SG; Mo. 21.4377) zu erfüllen, sollen
zudem unter Bundesbeteiligung erarbeitete digitale Instrumente und Ergebnisse frei
zur Verfügung gestellt werden. Die WBK-SR wolle zudem der Verwaltung schliesslich
nicht wie vom Bundesrat vorgesehen fünf, sondern lediglich drei Jahre gewähren, um
Daten und Ressourcen öffentlich zugänglich zu machen. Auch Bundesrat Ueli Maurer
warb für das Gesetz, das auch Datenschutz und Prozesssicherheit gross schreibe. 
Eintreten war in der Folge unbestritten, die Ausgabenbremse wurde einstimmig (34 zu
0 Stimmen) gelöst und alle Anträge der WBK-SR wurden ohne Diskussion gutgeheissen.
Auch die Gesamtabstimmung passierte die leicht angepasste Vorlage einstimmig (33 zu
0 Stimmen). 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.06.2022
MARC BÜHLMANN

In der Wintersession 2022 nahm der Ständerat die zweite Lesung für das Bundesgesetz
über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben (EMBAG)
vor. Der Nationalrat hatte sieben Differenzen geschaffen. Die WBK-SR empfahl der
kleinen Kammer, in sechs der sieben Punkte an der ständerätlichen Fassung
festzuhalten: Der vom Nationalrat eingeführte Grundsatz, dass das Gesetz nicht nur für
die Bundesverwaltung, sondern auch für alle dezentralen Verwaltungseinheiten gelten
solle, sei abzulehnen, so der Kommissionssprecher Benedikt Würth (mitte, SG). Man
wolle hier an der «Kann-Formulierung» des Bundesrats festhalten. Auch der Vorschlag
des Nationalrats, alle Kantonsverwaltungen und Vollzugsorgane dem Gesetz zu
unterstellen, gehe zu weit. Festhalten wollte die Kommission auch am Artikel, der
explizit auf die unterschiedlichen Bedürfnisse verschiedener Bevölkerungsgruppen
hinweist, die berücksichtigt werden müssten. Der Nationalrat wollte diesen Passus
streichen. Auch bei der Offenlegung von Quellcodes wollte die WBK-SR nicht auf den
Streichungsvorschlag des Nationalrats eingehen. Der Passus «wenn es möglich und
sinnvoll ist und die Rechte Dritter gewahrt werden», den die grosse Kammer streichen
wollte, sei nötig, weil es zum Beispiel sicherheitstechnisch sensible Fälle gebe, bei
denen die Offenlegungspflicht im Sinne von «open source» nicht gefordert werden
dürfe, argumentierte Würth. Auch dass amtliche Register öffentlich zugänglich gemacht
werden können, wie dies der Nationalrat forderte, erachtete die WBK-SR als «nicht
sachgerecht» und empfahl auch hier Festhalten. Schliesslich beharrte die WBK-SR auf
ihrem Vorschlag, dass der Bundesrat auch fachlich zuständige Verwaltungseinheiten
ermächtigen können soll, Metadaten zu veröffentlichen. Auch diesen Passus wollte der
Nationalrat nicht im Gesetz haben und einzig dem Bundesamt für Statistik die
Veröffentlichung erlauben. Einverstanden mit dem Nationalrat war die WBK-SR einzig
bei der Forderung, dass die Standards, die in technischer, organisatorischer und
prozeduraler Hinsicht verbindlich erklärt werden sollen, nicht nur bei der Entstehung
und Umsetzung von Projekten, sondern auch bei deren Beschaffung berücksichtigt
werden sollen. 
Die Anträge der Kommission wurden samt und sonders diskussionslos angenommen.
Nicht ganz einig war sich die WBK-SR freilich bei der Regelung der Zusammenarbeit mit

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.12.2022
MARC BÜHLMANN
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anderen schweizerischen Gemeinwesen und Organisationen. Zwar war man sich in der
Kommission und im Rat einig, dass die Kantone angehört werden müssen. Eine
Minderheit Gmür-Schönenberger (mitte, LU) beantragte allerdings erfolgreich, dass
diese Anhörung ausreicht und der Zustimmungsvorbehalt der Kantone gestrichen wird:
Die Kantone müssten zwar vor Abschluss von Vereinbarungen angehört werden, sollte
es aber zu Vereinbarungen mit Gemeinden kommen, brauche es ihre explizite
Zustimmung nicht. Mit 26 zu 14 Stimmen folgte der Rat diesem von der
Minderheitensprecherin und Bundesrat Maurer beworbenen Kompromissvorschlag. 2

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Eine von Benedikt Würth (mitte, SG) im Dezember 2021 eingereichte Motion forderte
den Bundesrat dazu auf, eine Rechtsgrundlage für die finanzielle Unterstützung von
«digitalen Leuchtturmprojekten» zu schaffen. Dadurch sollen private und halbprivate
Projekte, welche einem öffentlichen Interesse und der Standortförderung dienen, eine
Anschubfinanzierung erhalten.
Der Bundesrat erklärte sich bereit, die Motion anzunehmen. Er werde bei der
Umsetzung darauf achten, dass dadurch kein breiter neuer Subventionstatbestand
entstehe und Doppelspurigkeiten zu bereits existierenden Förderinstrumenten,
beispielsweise bei der Forschungs- und Innovationsförderung, vermieden würden. 
In der Frühjahrssession 2022 führte der Motionär aus, dass diese Leuchtturmprojekte
beispielsweise Fragen der Datensicherheit- und -ethik betreffen oder auch die
Themenkomplexe der digitalen Transformation im Gesundheitswesen und der Bildung
aufgreifen könnten. Anschliessend stimmte der Ständerat der Motion stillschweigend
zu. 3

MOTION
DATUM: 17.03.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Eine Motion Würth (mitte, SG) zur finanziellen Unterstützung von «digitalen
Leuchtturmprojekten» mit öffentlichem Interesse stand in der Herbstsession 2022
auf der Traktandenliste des Nationalrats. Die Mehrheit der vorberatenden WBK-NR
beantragte die Ablehnung der Motion, da der Anwendungsbereich der Forderung zu
wenig genau abgegrenzt sei und ein Kriterienkatalog fehle. Des Weiteren bestünden
bereits entsprechende Förderinstrumente. Kommissionssprecherin Verena Herzog
(svp, TG) erklärte im Rat des Weiteren, dass der Ständerat beim Entwurf zum
Bundesgesetz über den Einsatz von elektronischen Mitteln zur Erfüllung von
Behördenaufgaben (BRG. 22.022) die Forderungen der Motion bereits teilweise
aufgenommen habe. Eine Minderheit Kutter (mitte, ZH) beklagte hingegen den
Rückstand der Schweiz im Bereich der Digitalisierung und wollte, wie der Bundesrat
auch, an der Motion festhalten. Die Minderheit argumentierte zudem, dass die
gleichlautende Motion Guggisberg (svp, BE; Mo. 21.4490) ebenfalls angenommen
worden sei, weshalb man die vorliegende Motion aus Kohärenzgründen auch annehmen
müsse. Bundeskanzler Walter Thurnherr versicherte zudem, dass bei einer Annahme
keine Doppelspurigkeit zu bestehenden Förderinstrumenten geschaffen würde,
sondern die geforderten Instrumente nur subsidiär Anwendung fänden. Während
jeweils eine grosse Mehrheit der SP-, der GLP- und der Mitte-Fraktion sowie einige
Abgeordnete der Grünen Fraktion (23 enthielten sich der Stimme) dieser
Argumentation mit 87 Stimmen folgten, votierten die grossen Mehrheiten der SVP-
sowie der FDP.Liberalen-Fraktion mit 72 Stimmen gegen Annahme der Motion. Damit
überwies der Nationalrat die Motion an den Bundesrat. 4

MOTION
DATUM: 12.09.2022
MARCO ACKERMANN

1) AB SR, 2022, S. 330 ff.
2) AB SR, 2022, S. 1139 ff.
3) AB SR, 2022, S. 218
4) AB NR, 2022, S. 1350 ff.; Bericht WBK-NR vom 1.7.22
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